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XIII ZB 65/20

vom

25. Oktober 2022

in der Abschiebungshaftsache

,  russischer Staatsangehöriger, letzter beKannter Aufenthalt:
Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige Büren, Stöckerbusch 1, Büren,

Verfahrensbevollmächtigte:

Betroffener und Rechtsbeschwerdeführer,

Rechtsanwälte Dr. Kummer und

Wassermann -

beteiligte Behörde:

Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam, vertreten durch die
Zentrale Ausländerbehörde Brandenburg, Poststraße 72, Eisenhüttenstadt
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Der XIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 25. Oktober 2022 durch den

Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Kirchhoff, die Richterin Dr. Roloff. den Richter

Dr. Tolkmitt sowie die Richterinnen Dr. Picker und Dr. Holzinger

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde wird festgestellt, dass der Beschluss

des Amtsgerichts Paderborn vom 31. Juli 2020 und der Beschluss
der S.Zivilkammer des Landgerichts Paderborn vom 18. August

2020 den Betroffenen in seinen Rechten verletzt haben.

Gerichtskosten werden in allen Instanzen nicht erhoben. Die zur

zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Auslagen

des Betroffenen in allen Instanzen werden der Landeshauptstadt

Potsdam auferlegt.

Der Gegenstandswert des Rechtsbeschwerdeverfahrens beträgt
5.000 €.

Gründe:

I. Der Betroffene, ein russischer Staatsangehöriger, reiste im Jahr

2002 unerlaubt in das Bundesgebiet ein. Das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (Bundesamt) lehnte mit - zwischenzeitlich - bestandskräftigem Be
scheid vom 25. Februar 2003 seinen unter Angabe falscher Personalien gestell
ten Asylantrag als offensichtlich unbegründet ab und forderte ihn unter Andro
hung der Abschiebung auf, das Bundesgebiet zu verlassen. Mit Bescheid vom
14. Oktober 2015 erließ die Ausländerbehörde Potsdam - unter anderem wegen
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Offene Klage zum Ven/valtungsgericht Berlin ein, das seinen Anfrag auf Anord
nung der aufschiebenden Wirkung mit Beschluss vom 4. März 2020 zurückwies

die aTsc k'" Bundesamts vom 19. Mä^ 2020 warAbschiebungsandrohung seit dem 19. Mäiz 2020 vollziehbar.
Im Hinblick auf die am  2020 endende Strafhaft beantragte die be

teil^te Behörde am 21. Juli 2020 beim Amtsgericht Tiergart^Abschiebungshaft bis zum 28. August 2020, hiifsweise den Erlass einer einstwei
gen Anordnung. Das Amtsgericht Tiergarten ordnete nach Ergänzung und Ab
ande.ung des Antrags durch die beteiligte Behörde am 22. Juli 2020 m« 1
schluss vom 24 Juli Pn^n irv, \a/ .i .

31 Juli 2090 einstweiligen Anordnung Haft bis zum^  2020 an. Nachdem der Betroffene mit Ablauf der Strafhaft in die Unter-
bnngung nnchtung für Ausreisepflichtige nach Büren verbracht worden war
nd das Amtsgericht Tiergarten das Verfahren an das Amtsgericht Paderborn

a gegeben hatte, hat das Amtsgericht Paderborn nach Anhörung des Betreffe
nen mit Beschluss vom 31. Juii 2020 Haft bis zum 24. August 2020 angeordnet
.e dagegen vom Betroffenen eingelegte Beschwerde hat das Landgericht zu

ruckgewiesen. Mit der Rechtsbeschwerde begehrt der Betroffene nach Ablaui

-en

II- Die zulässige Rechtsbeschwerde ist begründet.
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1. Das Beschwerdegericht hat angenommen, der Betroffene sei auf

grund des den Asylantrag ablehnenden Bescheids des Bundesamts vom 22. Ja

nuar 2020 und der damit verbundenen Abschiebungsandrohung vollziehbar aus

reisepflichtig. Den Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung habe das

Verwaltungsgericht Berlin mit Beschluss vom 4. März 2020 zurückgewiesen.
Zwar habe das mit einem Antrag auf Untersagung der Abschiebung befasste

Verwaltungsgericht Potsdam die Behörden aufgefordert, vor der geplanten Ab
schiebung des Betroffenen am 24. August 2020 im Hinblick auf seine bis dahin

zu erwartende Entscheidung keine Vollstreckungsmaßnahmen zu ergreifen. Das

Verwaltungsgericht habe aber keine Anhaltspunkte mitgeteilt, die darauf schlie

ßen ließen, dass mit einer Stattgabe des Antrags zu rechnen sei. Das Amtsge
richt habe auch nicht gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens verstoßen.

2. Diese Erwägungen halten der rechtlichen Überprüfung nicht stand.

Es fehlte bereits an einer Ausreisepflicht des Betroffenen, weil die Abschiebungs

androhung des Bundesamtes vom 22. Januar 2020 - auf den die beteiligte Be

hörde den Haftantrag gestützt hat - nicht sofort vollziehbar war (vgl. BGH, Be

schluss vom 25. Oktober 2022 - XIII ZB 64/20, z. Veröff. best. Rn. 7).

aa) Zwar hatte das Bundesamt den Betroffenen mit Bescheid vom 22.

Januar 2022 aufgefordert, binnen 30 Tagen nach Zustellung das Bundesgebiet

zu verlassen. Es hatte jedoch ebenso verfügt, dass im Falle der Klageerhebung

die Ausreisefrist 30 Tage nach unanfechtbarem Abschluss des Asylverfahrens

enden sollte. Die sofortige Vollziehbarkeit hatte das Bundesamt - anders als die

im Bescheid enthaltene Rechtsmittelbelehrung vermuten ließ - damit nicht ange

ordnet. Der Antrag des Betroffenen auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung

sowie der diesen Antrag zurückweisende Beschluss des Verwaltungsgerichts

Berlin vom 4. März 2020 waren - wie das Verwaltungsgericht Berlin im Beschluss

vom 20. August 2020 auch später festgestellt hat - gegenstandslos. Die Angabe

der beteiligten Behörden im Haftantrag unter Bezugnahme auf die fehlerhafte
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Abschlussmitteilung des Bundesamts, wonach die Abschiebungsandrohung seit

dem 19. März 2020 vollziehbar sei, war daher unzutreffend.

bb) Das Beschwerdegericht durfte sich nicht auf den Inhalt der fehler

haften Abschlussmitteilung des Bundesamts und des unzutreffenden Beschlus

ses des Verwaltungsgerichts Berlin verlassen. Anders als die beteiligte Behörde

meint, gehört das Vorliegen der Abschiebungsandrohung grundsätzlich zu den

vom Haftrichter zu prüfenden Vollstreckungsvoraussetzungen (BGH, Beschluss

vom 7. Februar 2019 - V ZB 216/17, InfAusIR 2019, 228 Rn. 11). Fehlt es an

einer für die Vollstreckung erforderlichen Voraussetzung, darf eine Ausreise

pflicht nicht durch Abschiebung durchgesetzt und Haft zur Sicherung der Ab

schiebung nicht angeordnet werden (BGH, Beschlüsse vom 28. April 2011

- V ZB 252/10, juris Rn. 16; vom 27. September 2012 - V ZB 31/12, InfAusIR

2013, 38 Rn. 6; vom 21. August 2019 - V ZB 60/17, juris Rn. 8). Dem steht nicht

entgegen, dass die Haftgerichte nach ständiger Rechtsprechung des Bundesge

richtshofs die materielle Rechtmäßigkeit einer vollziehbaren Abschiebungsandro

hung nicht zu prüfen haben, weil sie damit in unzulässiger Weise in den Zustän

digkeitsbereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit übergreifen würden (st. Rspr.,
vgl. BGH, Beschlüsse vom 25. September 1980 - VII ZB 5/80, BGHZ 78, 145,

147; vom 11. Oktober 2017 - V ZB 41/17, FGPrax 2018, 41 Rn. 22; vom

21. August 2019 - V ZB 174/17, juris Rn. 8; vom 7. April 2020 - XIII ZB 53/19,

InfAusIR 2020, 283 Rn. 12). Diese Abgrenzung der Zuständigkeitsbereiche ent

hebt die Haftgerichte nicht der Prüfung, ob nach dem äußeren Tatbestand die

Voraussetzungen für die Vollstreckung der Ausreisepflicht gegeben sind (vgl.

BGH, Beschluss vom 24. Juni 2020 - XIII ZB 20/19, InfAusIR 2020, 446 Rn. 8).

Angesichts dessen hätten sowohl das Amts- als auch das Landgericht die Ab

schlussmitteilung sowie den Beschluss des Verwaltungsgerichts Berlin vom

4. März 2020 im Lichte des ihnen vorliegenden Bescheids des Bundesamts vom
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22. Januar 2020 würdigen und zu dem Ergebnis kommen müssen, dass voriie-
gend die Abschiebungsandrohung nicht sofort vollziehbar und die Ausreisepflicht
des Betroffenen angesichts der erfolgten Klageerhebung noch nicht abgelaufen
war.

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 81 Abs. 1 Satz 1, § 83 Abs. 2

amFG. Die Festsetzung des Gegenstandswerts folgt aus § 36 Abs. 2 und 3

KirdCihoff

\

Roioff Tolkmitt

Picker Holzinger

Vorinstan2||n:

AG Paderbl|m, Entscheidung vom 31.07.2020 - 11 XIV(B) 109/20
LG Paderbolft Entscheidung vom 18.08.2020 - 5 T 173/20 -

aJs Urkundsbeamtor der
QesohsTlssiieJte.




